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Nachweis von Krankheitskosten 

 

 

Nicht erstattete Krankheitskosten, z.B. für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel, können 
als außergewöhnliche Belastung steuermindernd berücksichtigt werden, wenn die 

Behandlung medizinisch notwendig ist und die Kosten die zumutbare Belastung, 
die der Patient selbst tragen muss, übersteigen. Die medizinische Notwendigkeit 
muss bislang nachgewiesen werden durch ein Rezept eines Arztes oder 

Heilpraktikers. Bei wissenschaftlich nicht anerkannten Behandlungsmethoden ist 
ein amtsärztliches Gutachten erforderlich, das vor Behandlungsbeginn erstellt 

wurde. 
Seit Einführung des E-Rezepts muss der Nachweis bei Kassenpatienten mit dem 

Kassenbeleg der Apotheke oder mit der Rechnung einer Online-Apotheke geführt 
werden. Kassenbeleg und Rechnung müssen den Namen des Patienten, die Art der 
Leistung, z.B. das verschriebene Arzneimittel, den Rechnungsbetrag sowie die Art 

des Rezepts enthalten. Für das Jahr 2024 beanstandet es das Finanzamt nicht, 
wenn der Name des Patienten auf dem Kassenbeleg fehlt. 


